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 Kleine Anfrage

16. Wahlperiode 
 
 
 
Kleine Anfrage 
 
der Abgeordneten Emine Demirbüken-Wegner (CDU) 
 
vom 01. September 2010 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 06. September 2010 und  Antwort 

Änderung des Kindertagesbetreuungsbedarfs 
 

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. 
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. 

 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 
Kleine Anfrage wie folgt: 

 
1. Welche Rechtsansprüche auf Kindertagesbetreu-

ung bestehen? (Bitte differenzieren nach einem allgemei-
nen Rechtsanspruch für alle Kinder unter Angabe des Ma-
ximalalters und Betreuungsumfangs sowie für spezielle 
Rechtsansprüche z.B. für Kinder mit Behinderungen, zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder besonderen 
Förderbedarf.) 

 
Zu 1.: Gemäß § 24 Achtes Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII) haben alle Kinder vom vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Be-
such einer Tageseinrichtung. In Berlin wurde der bishe-
rige Anspruch auf eine bedarfsunabhängige Halbtags-
förderung ab dem 01.01.2010 für alle Kinder im letzten 
Jahr vor Beginn der regelmäßigen Schulpflicht auf einen 
bedarfsunabhängigen Rechtsanspruch auf eine Teilzeit-
förderung ausgeweitet. Ab 2011 erweitert sich dieser 
Anspruch auf die letzten zwei Jahre und ab 2013 auf die 
letzten drei Jahre vor Beginn der regelmäßigen Schul-
pflicht.  

Ab 2011 wird für Kinder, die das zweite Lebensjahr 
vollendet haben und für deren sprachliche Integration eine 
Förderung erforderlich ist, der bisherige Halbtags- auf ei-
nen Teilzeitanspruch ausgeweitet. Des Weiteren besteht 
eine bedarfsunabhängige Berechtigung zur Inanspruch-
nahme eines Halbtagsplatzes für Kinder, die bis zum 31. 
Juli des nächsten Jahres das dritte Lebensjahr vollenden.  

 
Lebt ein Kind auf Dauer bei Pflegepersonen, ist min-

destens ein Bedarf für eine Halbtagsbetreuung gegeben 
und lebt ein Kind in einer Einrichtung der Obdachlosen-
hilfe oder in anderen Not- oder Sammelunterkünften ist 
mindestens ein Bedarf für eine Teilzeitförderung gegeben.  

 
Des Weiteren erhalten Kinder unter drei Jahren einen 

geeigneten Platz in einer Tageseinrichtung oder Kinder-
tagespflege, wenn ein entsprechender Bedarf festgestellt 
wird. Dies gilt auch für die Kinder, deren Bedarf über den 
Anspruch einer Halbtags- bzw. Teilzeitförderung hinaus 

geht. Ein Bedarf liegt dem Grunde und dem Umfange 
nach vor, wenn sich dieser aus pädagogischen, sozialen 
oder familiären Gründen ergibt.  

 
Grundsätzlich stehen Kindern mit Behinderungen die 

gleichen Ansprüche wie allen anderen Kindern zu, d.h. 
keinem Kind darf auf Grund der Art und Schwere seiner 
Behinderung oder seines besonderen Förderbedarfs die 
Aufnahme in eine Tageseinrichtung verwehrt werden. 
Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung spezieller För-
derung bedürfen, sollen durch ergänzende pädagogische 
Angebote in der Tageseinrichtung unterstützt werden; 
hierfür werden gesonderte Personalzuschläge gewährt. 

 
 
2. Wie viele Betreuungsplätze standen differenziert 

nach Krippe, Elementarbereich und Hort 2009 zur Ver-
fügung und wie teilen sich diese Plätze nach Betreuungs-
umfang auf? 

 
3. Wie hoch war die Betreuungsquote differenziert 

nach Krippe, Elementarbereich und Hort im Jahr 2009? 
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Zu 2. und 3.:  
 

Verteilung der Plätze in Kindertageseinrichtungen 
(Betreuungsumfang im Verhältnis zur Gesamtzahl der Plätze) - absolut und relativ - 

0 bis unter 3 Jahre 3 bis Schuleintritt 0 bis Schuleintritt  
Betreuungsumfang 

absolut anteilig 
in % 

absolut anteilig 
in % 

absolut anteilig 
in % 

halbtags 4.881 4,23 % 7.319 6,35 % 12.200 10,58 % 

teilzeit 9.379 8,14 % 25.482 22,10 % 34.861 30,24 % 

ganztags 17.767 15,41 % 36.522 31,68 % 54.289 47,09 % 

ganztags erweitert 4.786 4,15 % 9.144 7,93 % 13.930 12,08 % 

Gesamt 36.813  78.467  115.280  

Datenquelle: Fachverfahren ISBJ-KiTa Dezember 2009 
 
 

Versorgungsquote - Plätze in Kindertageseinrichtungen - 
bezogen auf die einzelnen Altersgruppen und Betreuungsumfänge 

Altersgruppe 0 bis unter 3 Jahre 3 bis Schuleintritt 0 bis Schuleintritt 

melderechtlich registrierte 
Einwohner (31.12.2009) 

92.899 85.682 178.581 

Betreuungsumfang absolut in % absolut in % absolut in % 

halbtags 4.881 5,25 % 7.319 8,54 % 12.200 6,83 % 

teilzeit 9.379 10,10 % 25.482 29,74 % 34.861 19,52 % 

ganztags 17.767 19,13 % 36.522 42,63 % 54.289 30,40 % 

ganztags erweitert 4.786 5,15 % 9.144 10,67 % 13.930 7,80 % 

Gesamt 36.813 39,63 % 78.467 91,58 % 115.280 64,55 % 

 
Die Teilnehmer/innen an der ergänzenden Betreuung 

im Schuljahr 2009/2010 an privaten und an öffentlichen 
Schulen sind der Anlage zu entnehmen. 

 
 
4. In welcher Höhe werden Elternbeiträge für die 

Kindertagesbetreuung erhoben (bitte Angaben für das 
Jahr 2007, 2008 und 2009)?  
 

Zu 4.: Im Jahr 2007 wurden für die Betreuung von 
Kindern in Tageseinrichtungen Einnahmen in Höhe von 
90.183.085,44 Euro, im Jahr 2008 in Höhe von 
96.737.333,58 Euro und im Jahr 2009 in Höhe von 
104.587.672,91 Euro nach dem Tagesbetreuungskosten-
beteiligungsgesetz (TKBG) festgesetzt (Quelle: Ist-Ein-
nahmen bei 4020 / 11117 und 4021 / 11157 Datenstand 
14.09.2010 SenFin). 

 

5. Welche Differenzierung wird bei den Elternbeiträ-
gen vorgenommen und wie verteilen sich die Beitragsein-
nahmen nach Einkommenshöhe der Eltern und 
Betreuungsumfang auf? 

 
Zu 5.: Der Elternbeitrag setzt sich zusammen aus dem 

Betreuungsanteil und dem Verpflegungsanteil (derzeit 23 
Euro). Die Kostenbeteiligungspflicht für die Betreuung 
bemisst sich unter Berücksichtigung der im TKBG gere-
gelten Ermäßigungstatbestände (z.B. Geschwisterermäßi-
gung) nach dem Einkommen des Kostenbeteiligungs-
pflichtigen, der in Anspruch genommenen Art der Tages-
betreuung (Krippe, Kindergarten, Kindertagespflege oder 
ergänzende Betreuung an Schulen) und dem Betreuungs-
umfang. Die Höhe der Kostenbeteiligung (Betreuungs-
anteil) ist einkommensabhängig gestaffelt (41 Einkom-
mensstufen). 
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2009 hat die Auswertung der Kostenbeiträge folgende Verteilung ergeben: 
 

Einkommensstufe  Einkommen jährlich in Euro Verteilung 

1 bis 22.499,99 € 59,5 % 

2 bis 13 ab 22.500,00 € bis 42.179,99 € 18,9 % 

14 bis 40 ab 42.180,00 € bis 81.059,99 € 15,3 % 

41 ab 81.060,00 € 6,3 % 

 
Die Verteilung der Betreuungsumfänge auf die einzelnen Einkommensstufen zeigt sich nachfolgend: 
 

Prozentualer Anteil 

Einkommensstufen 
halbtags 

(mindestens 4 bis 
höchstens 
5 Stunden) 

teilzeit 
(über 5 bis 
höchstens 
7 Stunden) 

ganztags 
(über 7 bis 
höchstens 
9 Stunden) 

erweitert 
(über 

9 Stunden) 

Stufe   1 
bis 22.499,99 8,5 % 18,9 % 24,6 % 7,5 % 

Stufe   2 - 13 
ab 22.500,00 € bis 42.179,99 € 1,4 % 4,1 % 10,5 % 2,9 % 

Stufe 14 - 40 
ab 42.180,00 € bis 81.050,99 € 1,2 % 4,6 % 8,3 % 1,2 % 

Stufe 41 
ab 81.060,00 0,6 % 2,2 % 3,2 % 0,3 % 

Gesamt 11,8 % 29,7 % 46,6 % 11,9 % 
 
 
6. Welches Einkommen wird bei der Berechnung der 

Elternbeiträge zugrunde gelegt (netto/brutto, einschließ-
lich/ohne Kindergeld, Wohngeld etc.)? 

 
Zu 6.: Das TKBG legt den Einkommensbegriff in § 2 

Abs. 2 fest. Danach gilt als Einkommen die Summe der 
im letzten Kalenderjahr vor Festsetzung der Kostenbe-
teiligung erzielt positiven Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes (z.B. bei 
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit: Bruttoein-
kommen abzüglich Werbungskosten). Ein Ausgleich mit 
Verlusten aus anderen Einkunftsarten und mit Verlusten 
des anderen Elternteils oder des Kindes ist nicht zulässig, 
d.h. das für die Höhe der Kostenbeteiligung maßgebliche 
Einkommen eines Nichtselbstständigen kann nicht durch 
sog. negative Einkünfte aus Vermietung reduziert werden. 
Steht das maßgebliche Einkommen noch nicht fest, so ist 
bis zu dessen endgültiger Feststellung die Kostenbetei-
ligung vorläufig auf der Grundlage der glaubhaft gemach-
ten Einkommensverhältnisse dieses Jahres zu bemessen. 
Soweit das zu erwartende Einkommen des laufenden Jah-
res geringer sein wird, kann auch auf dieser Grundlage 
eine (vorläufige) niedrigere Kostenbeteiligung beantragt 
werden (§ 2 Abs. 3 TKBG). Ausländische Einkünfte, die 
den Einkünften im Sinne von Satz 1 entsprechen und der 
deutschen Einkommensbesteuerung nicht unterliegen, 
sind als Einkommen einzubeziehen.  

 

7. Welche Ermäßigungsregelungen (im Sinne von 
Geschwisterregelung oder Kinder mit Behinderungen) 
gibt es? 

 
Zu 7.: Die Ermäßigungen sind im § 3 Abs. 2 und 3 

TKBG geregelt. Danach ermäßigt sich die Kostenbe-
teiligung, wenn ein Kind nicht bei seinen Eltern oder 
einem Elternteil lebt, sondern auf Dauer bei anderen Per-
sonen oder das Kind eine stationäre Hilfe zur Erziehung 
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch erhält. In diesen 
Fällen ermäßigt sich die Kostenbeteiligung unabhängig 
vom Einkommen auf den nach der einschlägigen Anlage 
jeweils maßgeblichen Mindestbetrag. Des Weiteren ermä-
ßigt sich die Kostenbeteiligung, wenn das Kind auf Dauer 
im Haushalt anderer Personen lebt und dort in der Kinder-
tagespflege gefördert wird.  

 
Bei mehreren Kindern (Geschwisterkinder), die in der 

Familie leben, ermäßigt sich die Kostenbeteiligung je 
Kind für Familien mit zwei Kindern auf 80 Prozent, für 
Familien mit drei Kindern auf 60 Prozent und für Fami-
lien mit vier und mehr Kindern auf 50 Prozent der nach 
der einschlägigen Anlage jeweils maßgeblichen Kosten-
beteiligung. 
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8. In welcher Höhe beteiligen sich die Eltern (durch-

schnittlich prozentual) an den Gesamtkosten für die Kin-
dertagesbetreuung? 

 
Zu 8.: 2009 lag die Beteiligung der Eltern an den Ge-

samtkosten der Betreuung bei 12,4 %. 
 
 
9. In welcher Höhe wird von den Eltern ein Essens-

geld erhoben, gibt es dazu Ermäßigungsregeln und ggf. in 
welchen weiteren Bereichen gibt es eine Kostenbeteili-
gung der Eltern in welcher Höhe? 

 
Zu 9.: Der Verpflegungsanteil beträgt zurzeit monat-

lich 23 Euro. Der Verpflegungsanteil ist zusätzlich zum 
Betreuungsanteil zu zahlen, ausgenommen davon ist die 
Halbtagsbetreuung ohne Mittagessen. Im Rahmen der 
Härteregelung nach § 4 Abs. 4 TKBG kann in Ausnah-
mefällen zur Vermeidung von Härten und zur Sicher-
stellung der weiteren Förderung des Kindes auf Antrag 
ganz oder teilweise von der Zahlung der künftig fällig 
werdenden Kostenbeteiligung abgesehen werden.  

 
Darüber hinaus können von den Tageseinrichtungen 

auch besondere Leistungen angeboten werden, für die 
Zuzahlungen zulässig sein können. Voraussetzung ist, 
dass diese Leistungen von den Eltern gewünscht sind, die 
Eltern gemäß § 14 Abs. 2 Kindertagesförderungsgesetz 
(KitaFöG) an der Entscheidung über die Zuzahlungen 
beteiligt wurden, die Zuzahlungen für genau diese be-
sondere Leistung ausgegeben werden und die Eltern je-
derzeit von den Zuzahlungen zurücktreten können, ohne 
ihren Betreuungsvertrag kündigen zu müssen oder Gefahr 
zu laufen, dass der Träger den Betreuungsvertrag kündigt. 

 
 

Berlin, den 23. September 2010 
 

 
In Vertretung 

 
 

Claudia Zinke 
Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 

 
 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. Oktober 2010) 
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